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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Büro des Landrats  

Datum 

08.05.2026 

Drucksachen-Nr. 

2026/061 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kreistag öffentlich 18.05.2026 

 

 

Tagesordnungspunkt 3.1 

Änderung in der Besetzung des Kreistags;  
a) Ausscheiden von Kreisrat Bernhard Eisenhut MdL 
b) Feststellung von evtl. vorliegender Hinderungsgründe bei Herrn Thomas Frischmuth 

 

Beschlussvorschlag 

a)   Es wird festgestellt, dass bei Kreisrat Bernhard Eisenhut MdL ein wichtiger Grund gemäß  
§ 12 Absatz 1 Nr. 7 der Landkreisordnung Baden-Württemberg vorliegt. 

b) Es wird festgestellt, dass bei Herrn Thomas Frischmuth keine Hinderungsgründe nach  
§ 24 der Landkreisordnung Baden-Württemberg vorliegen. 
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Historie und Sachverhalt 

Zu a) 

Kreisrat Bernard Eisenhut hat mit Schreiben vom 15. März 2026 aufgrund von langandauernder  
beruflicher Abwesenheit von dem Landkreis sowie der Vollendung des 67. Lebensjahres. um sein 
Ausscheiden aus dem Kreistag gebeten. 

Nach § 12 Absatz 1 Nummer 7 Landkreisordnung (LKrO) liegt ein wichtiger Grund für das  
Ausscheiden aus dem Kreistag insbesondere dann vor, wenn ein Kreiseinwohner mehr als 62 Jahre 
alt ist. Herr Kreisrat Bernhard Eisenhut MdL hat am 3. Dezember 2025 sein 67. Lebensjahr vollendet.  

Die Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne des § 12 LKrO obliegt dem 
Kreistag. 

Zu b) 

Kreisrat Bernhard Eisenhut hat bei der Kreistagswahl vom 9. Juni 2024 für die Fraktion Alternative für 
Deutschland im Wahlkreis III Singen (Singen, Steißlingen, Volkertshausen) 5.565 gültige Stimmen 
erhalten. 

Nach dem festgestellten amtlichen Wahlergebnis rückt Herr Thomas Frischmuth, wohnhaft in  
Gottmadingen, mit 4.863 gültigen Stimmen als erster Ersatzbewerber für die Alternative für  
Deutschland in den Kreistag nach. 

Herr Frischmuth hat gegenüber der Verwaltung schriftlich erklärt, das Ehrenamt anzunehmen.  
Hinderungsgründe nach § 24 LKrO sind nach Kenntnis der Verwaltung nicht gegeben. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Anlagen 

Keine.     
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle) 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf:  

Strategie-Nr.: … Handlungsfeld: … 

Leistungsziel: … 

Maßnahme: … 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

… EUR    … 
  

 

 Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e …) veranschlagt 
 

… 
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